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Gesetz 
zur Änderung des Polizeigesetzes 

und des Ordnungsbehördengesetzes 
Vom 8. Juli 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

205 

Gesetz 
zur Änderung des Polizeigesetzes 

und des Ordnungsbehördengesetzes 

Artikel I 
Änderung des Polizeigesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) 

Das Polizeigesetz des Landes ~ordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1990 
(GV. :NRW. S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 870), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Nach§ 15 wird eingefügt: 

,,§ 15a Datenerhebung durch den offenen Einsatz 
optisch-technischer ~'1ittel ·'. 

b) Nach§ 15a wird eingefügt: 
,,§ 15b Datenerhebung zur Eigensicherung". 

c) Bei § 33 werden die Wörter „der Dateibeschrei
bung" durch die Wörter „des Verfahrensverzeich
nisses" ersetzt. 

2. In§ 3 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Dem Betrof
fenen·' durch die Wörter „Der betroffenen Person" 
ersetzt. 

3. § 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
a) In§ 8 Abs. 3 Nr. 1 wird nach dem Wort ,.260," das 

Wort „261," eingefügt: das Wort ,.302a'· wird 
durch das Wort .. 291". das Wort ,.330a" wird 
durch das Wort „i30" ersetzt. 

b) In§ 8 Abs. 3 Nr. 2 werden die Wörter,,§ 53 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 oder 2" durch die Wörter ,,§ 52 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c) oder d)" ersetzt. 

c) § 8 Abs. 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
,.§ 29 Abs. 3 Satz 2 )Tr. 1 oder § 29a Abs. 1 Nr. 2 
des Betäubungsmittelgesetzes,". 

d) In§ 8 Abs. 3 Kr. 4 wird das Wort,,§ 47a" durch das 
Wort ,, § 92a" ersetzt. 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 
a) In § 9 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „den 

Betroffenen" durch die Wörter .,die betroffene 
Person" ersetzt. · 

b) In § 9 Abs. 3 Satz 2 werden das Wort „dessen'· 
durch das Wort „deren'· und die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter .. der betroffenen 
Person" ersetzt. 

c) In § 9 Abs. 5 Satz 2 werden an beiden Stellen die 
Wörter „des Betroffenen'· durch die Wörter .. der 
betroffenen Person" ersetzt. 

d) In § 9 Abs. 6 werden die Wörter „beim Betroffe
nen" durch die Wörter „bei der betroffenen Per
son" ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In § 10 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „des 
Betroffenen'' durch die Wörter .. der betroffenen 
Person" ersetzt. 

b) In § 10 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „ein 
Betroffener" durch die Wörter .. eine betroffene 
Person" ersetzt. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In § 12 Abs. 1 Nr. 4 werden die Wörter .. § 250 
Abs. 1 Nrn. 1 oder 2" durch die Wörter ,,§ 250 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder b), Abs. 2 Nr. 1" 
ersetzt. 

b) In§ 12 Abs. 1 Xr. 4 Satz 2 werden die Wörter „des 
Innenministers" durch die Wörter „des Innenmi
nisteriums·' und das Wort . .ihm" dÜrch das Wort 
.. diesem" ersetzt. ·· 

c) In § 12 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „den 
Betroffenen" durch die Wörter „die betroffene 
Person", das Wort „ihn" durch das Wort „sie", das 
Wort „seinen" durch das Wort . .ihren", das Wort 
.. er" durch das Wort „sie" und das Wort .,seiner" 
durch das Wort „ihrer" ersetzt. . 

d) In § 12 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter ,.Der 
Betroffenen" durch die Wörter „Die betroffene 
Person"' ersetzt. 

e) In § 12 Abs. 2 Satz 4 werden die Wörter ,.der 
Betroffene"' durch die Wörter .. die betroffene Per
son" und das Wort . .ihm" durch das Wort „ihr" 
ersetzt. 

7. In§ 13 werden die Wörter „der Betroffene" durch die 
Wörter .. die betroffene Person" ersetzt. 

8. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In § 14 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene Per
son" ersetzt. 

b) In§ 14 Abs. 3 werden die Wörter ,.Der Betroffene" 
durch die Wörter .. Die betroffene Person" und das 
Wort „er" durch das Wort .. sie" ersetzt. 

9. In§ 15 Abs. 2 werden die Wörter,.§ 24 Abs. 5 und 6'' 
durch die Wörter ,.§ 24 Abs. 6 und 7" ersetzt. 

10. § 15a erhält folgende Fassung: 

.. § 15a 
Datenerhebung 

durch den offenen Einsatz 
optisch-technischer :Mittel 

(1) Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei 
einzelne öffentlich zugängliche Orte, an denen 
wiederholt Straftaten begangen wurden und deren 
Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begüns
tigt, mittels Bildübertragung beobachten und die 
übertragenen Bilder aufzeichnen, solange Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass an diesem Ort wei
tere Straftaten begangen werden. Die Beobachtung 
ist, falls nicht offenkundig, durch geeignete Maßnah
men erkennbar zu machen. 

(2) Kach Absatz 1 gewonnene Daten dürfen höchs
tens für die Dauer von 14 Tagen gespeichert werden, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten 
benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die Annahme, 
dass eine Person künftig Straftaten begehen wird, 
und die Aufbewahrung ist zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten erforderlich. 

(3) Über die Einrichtung der Datenerhebung durch 
den offenen Einsatz optisch-technischer Mittel ent
scheidet die Behördenleiterin oder der Behördenlei
ter. 

(4) :Maßnahmen nach Absatz 1 sind zu dokumentie
ren. Sie sind jeweils auf ein Jahr befristet. I\iach 
Fristablauf ist zu überprüfen, ob die Voraussetzun
gen gemäß Absatz 1 weiter vorliegen. Eine Verlänge
rung um jeweils ein Jahr ist in diesem Fall zulässig. 

(5) § 15a tritt fünf Jahre nach In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes auJer Kraft." 

11. Xach § 15a wird folgender§ 15b eingefügt: 

.,§ 15b 
Datenerhebung zur Eigensicherung 

Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr im Sinne 
des § 1 Ab~. 1 zum Zwecke der Eigensicherung bei 
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Personen- oder Fahrzeugkontrollen Bildaufnahmen 
und -aufzeichnungen durch den Einsatz optisch
technischer Mittel in Fahrzeugen der Polizei herstel
len. Der Einsatz der optisch-technischen Mittel ist, 
falls nicht offenkundig, durch geeignete Maßnahmen 
erkennb,1r zu machen oder der betroffenen Person 
mitzuteilen. Die Bildaufzeichnungen sind am Tage 
nach dem Anfertigen zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufzeichnungen zur Verfolgung von Straf
taten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. 
§ 24 Abs. 6 und 7 bleibt unberührt." 

12. In§ 16 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „den Betrof
fenen" c'.urch die Wörter .. die betroffene Person" 
ersetzt. •· 

13. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In § 17 Abs. 2 werden die Wörter „des Betroffe
nen" durch die Wörter „der betroffenen Person" 
ersetzt. 

b) In § 17 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter ,,der betroffenen 
Persor:." ersetzt. 
Satz 5 wird gestrichen; die bisherigen Sätze 6 
und 7 werden die Sätze 5 und 6. 

c) § 17 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Wenn das technische Mittel zur Anfertigung 
von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen aus
schließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen 
Einsatz tätigen Personen mitgeführt und verwen
det wi:~d. kann .die Maßnahme durch den Behör
denleiter oder einen von ihm beauftragten Beam
ten an,5eordnet werden. Eine anderweitige Ver
wertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist 
nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der 
Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge
stellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche 
Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Auf
zeichnungen, die nicht im Sinne des Satzes 2 ver
wendet werden, sind unverzüglich nach Beendi
gung des Einsatzes zu löschen. § 24 Abs. 7 sowie 
§ 32 Abs. 5 Nm. 1 und 2 bleiben unberührt." 

d) In § 1,· Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „den 
Betroffenen" durch die Wörter „die betroffene 
Person" ersetzt. .. 

14. § 18 wird ·wie folgt geändert: 

a) In § 18 Abs. 2 werden die Wörter „des Betroffe
nen" durch die Wörter „der betroffenen Person" 
ersetzt. 

b) In § 18 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 
Satz 5 wird gestrichen; die bisherigen Sätze 6 
und 7 werden die Sätze 5 und 6. 

c) § 18 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
,,(4) Wenn das technische Mittel zum Abhören und 
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes ausschließ
lich zum Schutz der bei einem polizeilichen Ein
satz tät:.gen Personen mitgeführt und verwendet 
wird, kann die Maßnahme durch den Behördenlei
ter oder einen von ihm beauftragten Beamten 
angeordnet werden. Eine anderweitige Verwer
tung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur 
zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefah
renabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtm~tßigkeit der Maßnahme richterlich festge
stellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche 
Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Auf
zeichnungen, die nicht im Sinne des Satzes 2 ver
wendet werden, sind unverzüglich nach Beendi
gung des Einsatzes zu löschen. § 24 Abs. 7 sowie 
§ 32 Abs. 5 Nm. 1 und 2 bleiben unberührt." 

d) In § 18 Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „den 
Betroffe:'.len" durch die Wörter ,,die betroffene 
Person" ersetzt. 

15. In§ 19 Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „den Betrof
fenen" durch die Wörter „die betroffene Person" 
ersetzt. 

16. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In § 20 Abs. 3 Satz l werden die Wörter „des 
Berechtigten dessen" durch die Wörter „der 
berechtigten Person deren" ersetzt. 

b) In § 20 Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter „den 
Betroffenen" durch d~e Wörter .. die betroffene 
Person" ersetzt. .. 

17. § 21 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In § 21 Abs. 4 Satz l werden die Wörter „Der 
Betroffene'; durch die Wörter „Die betroffene Per
son" ersetzt. 

b) In § 21 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „den 
Betroffenen" durch die Wörter .. die betroffene 
Person" ersetzt. ,, 

18. § 24 wird wie folgt geändE·rt: 

a) In § 24 Abs. 2 Satz 4 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

b) Nach § 24 Abs. 4 wird folgender Absatz 5 ange
fügt: 

,,(5) Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrich
tungen auf Tonträger au.tzeichnen. Eine Aufzeich
nung von Anrufen im Ubrigen ist nur zulässig, 
soweit die Aufzeichnung zur polizeilichen Aufga
benerfüllung erforderlich ist. Die Aufzeichnungen 
sind spätestens nach einem Monat zu löschen, es 
sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten 
benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme. dass die anrufende Person Straftaten 
begehen \Vird, und die Aufbewahrung ist zur vor
beugenden Bekämpfung von Straftaten erforder
lich." 

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die 
Absätze 6 und 7. 

19. In § 25 Abs. 2 werden an beiden Stellen die Wörter 
„der Betroffene" durch die Wörter „die betroffene 
Person" ersetzt. 

20. In § 27 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Der Innen
minister" durch die Wörter „Das Innenministerium" 
ersetzt; die Wörter „im Geltungsbereich des Grund
gesetzes" werden gestrichen. 

21. In § 28 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes" gestrichen und die 
Wörter „des Betroffenen" durch die Wörter „der 
betroffenen Person" ersetzt. 

22. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In § 29 Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

b) In § 29 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person". das Wort „er" durch das Wort .. sie" und 
das Wort „seine" dÜrch das Wort „ihre" ersetzt. 

23. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) § 31 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen und 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten einer 
unbestimmten Anzahl von Personen, die be
stimmte. auf Verursacher einer Gefahr im Sinne 
des§ 4 vermutlich zutreffende Prüfungsmerkmale 
erfüllen, zum Zwecke des maschinellen Abgleichs 
mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit 
dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib. Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist (Rasterfahndung). Der Datenab-
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gleich soll den Ausschluss von Personen bezwe
cken; er kann auch der Ermittlung eines Verdachts 
gegen Personen als mögliche Verursacher einer 
Gefahr sowie der Feststellung gefahrenverstär
kender Eigenschaften dieser Personen dienen. Die 
Polizei kann zur Ergänzung unvollständig über
mittelter Daten die erforderlichen Datenerhebun
gen auch bei anderen Stellen durchführen und die 
übermittelten Datenträger zur Ermöglichung des 
maschinellen Abgleichs technisch aufbereiten." 

b) In § 31 Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „den 
Betroffenen" durch die Wörter .,die betroffene 
Person" ersetzt. · 

24. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In § 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. · 

b) In § 32 Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

§ 33 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „der Datei
beschreibung" durch die Wörter „des Verfahrens
verzeichnisses'· ersetzt. 

b) In § 33 Abs. 2 werden das Wort „der" durch das 
Wort „dem" und das Wort „Dateibeschreibung" 
durch das Wort ,,Verfahrensverzeichnis" ersetzt. 

c) In § 33 Abs. 3 werden die Wörter ,,Eine Dateibe
schreibung" durch die Wörter „Ein Verfahrens
verzeichnis" ersetzt. 

d) In § 33 Abs. 4 werden die Wörter .,der Innenmi
nister" durch die Wörter „das Innenministerium" 
und das Wort ,.ihm" durch das Wort „diesem" 
ersetzt. 

26. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) § 34 wird § 34 Abs. 1. 

b) Nach § 34 Abs. 1 wird folgender Absatz 2 ange
fügt: 

,.(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass 
eine Person in einem bestimmten örtlichen 
Bereich eine Straftat begehen oder zu ihrer Bege
hung beitragen wird, kann ihr für eine bestimmte 
Zeit verboten werden. diesen Bereich zu betreten 
oder sich dort aufzuhalten, es sei denn, sie hat 
dort ihre Wohnu~g oder nimmt dort berechtigte 
Interessen wahr. Ortlicher Bereich im Sinne des 
Satzes 1 ist ein Gemeindegebiet oder ein Gebiets
teil innerhalb einer Gemeinde. Die Maßnahme ist 
zeitlich und örtlich auf den zur Verhütung der 
Straftat erforderlichen L'"mfang zu beschränken. 
Sie darf die Dauer von drei Monaten nicht über
schreiten." 

27. In§ 42 Abs. 5 werden die Wörter .,dem Betroffenen" 
durch die Wörter ,.der betroffenen Person" ersetzt. 

28. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In§ 44 Abs. 2 werden die Wörter .,Dem Betroffe
nen" durch die Wörter „Der betroffenen Person" 
ersetzt. 

b) In § 44 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „eines 
Berechtigten" durch die Wörter „eine berechtigte 
Person" ersetzt. 

29. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In § 45 Abs. 1 ~r. 4 werden die Wörter ,.einen 
Berechtigten" durch die Wörter „eine berechtigte 
Person" ersetzt. 

b) In § 45 Abs. 1 Kr. 5 werden die Wörter „der 
Berechtigte" durch die Wörter .,die berechtigte 
Person" und das Wort ,.ihm" durch das Wort . .ihr'· 
ersetzt. 

c) § 45 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und 
andere Personen. denen ein Recht an der Sache 
zusteht, sollen vor der Venvertung gehört werden. 
Die Anordnung der Verwertung ist ihnen bekannt 
zu geben. Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen 
mitzuteilen. soweit die cmstände und der Zweck 
der Maßnahme es erlauben." 

30. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In § 46 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „denjenigen" 
durch die Wörter „diejenige Person" und das Wort 
,.dem" durch das Wort „der" ersetzt. 

b) § 46 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,Ist die Herausgabe an sie nicht möglich, können 
die Sachen an eine andere Person herausgegeben 
werden, die ihre Berechtigung glaubhaft macht." 

c) In § 46 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter ,,ein 
Berechtigter" durch die Wörter „eine berechtigte 
Person" ersetzt. 

31. ~ach§ 51 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz 2 ange
fügt: 

„Bei Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung 
kann das Zwangsgeld für jeden Fall der Nichtbefol
gung festgesetzt werden." 

32. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) In § 52 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter ,.des 
Betroffenen" durch die Wtirter „der betroffenen 
Person" ersetzt. · 

b) In § 52 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter ,.der 
Betroffene" durch die Wörter ,.die betroffene Per
son" ersetzt. 

c) In § 52 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter .,die betroffene Per
son" ersetzt. 

d) In § 52 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter ,.die betroffene Per
son„ ersetzt. 

33. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In § 53 Abs. 2 werden die Wörter „dem Betroffe
nen'· durch die Wörter „der betroffenen Person" 
ersetzt. 

b) In § 53 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene Per
son" ersetzt. 

c) In § 53 Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene Per
son'· ersetzt. 

d) Nach § 5~l Abs. 3 Satz 2 wird folgender Satz 3 
angefügt: 
„Ein Zwangsgeld ist jedoch beizutreiben, wenn 
der Duldungs- oder ünterlassungspflicht zu
widergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch 
die Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden 
sollte; sind weitere Zuwiderhandlungen nicht 
mehr zu befürchten, so kann von der Beitreibung 
abgesehen werden, wenn diese eine besondere 
Härte darstellen würde." 

34. In § 54 Abs. 2 werden die Wörter .. §§ 904 bis 910" 
durch die Wörter ,,§§ 901, 904 bis 910" ersetzt. 

35. In§ 55 Abs. 3 werden die Wörter „des Betroffenen·' 
durch die \~/örter „der betroffenen Person" ersetzt. 

36. In § 56 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Dem 
Betroffenen" durch die Wörter .. Der betroffenen Per-
son" ersetzt. · 

37. In § 68 \Verden die Wörter „Der Innenminister" 
durch die Wörter „Das Innenministerium'· ersetzt. 
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Artikel 2 
Bekanntmachungsermächtigung 

Das Innenministerium wird ermächtigt, das Polizeige
setz unter B~rücksichtigung der sich aus diesem Gesetz 
ergebenden Anderungen bekannt zu machen und dabei 
redaktionelle Unstimmigkeiten zu beseitigen. 

2060 
Artikel 3 

Änderung des Gesetzes 
über Aufbau und Befugnisse 

der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) 

Das Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NRW. 
S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 
2001 (GV NRW. S. 870), wird wie folgt geändert: 

§ 24 wird w:ie folgt geändert: 

a) § 24 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 
,,§ 24 mit Ausnahme der Absätze 2, 4 und 5,". 

b) § 24 Nr. 13 erhält folgende Fassung: 
,,§ 34 mit Ausnahme von Absatz 2, § 35 mit Aus
nahme von Absatz 1 Nr. 4, §§ 36 bis 46." 

Artikel 4 
Evaluierung 

Die Regelungen der §§ 31 und 34 Abs. 2 PolG NRW 
sind erstmals vier Jahre nach In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes durch die Landesregierung unter Beteiligung 
des zuständigen Landtags-Ausschusses zu evaluieren. 

Artikel 5 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Der Ministerpräsident 

Peer Steinbrück 

210 
216 
223 

Der Innenminister 

Dr. Fritz B ehrens 

- GV NRW. 2003 S. 410. 

Gesetz 
zur Stärkung von Bildung und Erziehung 

(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 
Vom 8. Juli 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Stärkung von Bildung und Erziehung 

(Schulrechtsänderungsgesetz 2003) 

Inhaltsübersicht 
Artikel 1 Änderung des Schulpflichtgesetzes 

(SchpflG) 
Artikel 2 Änd.erung des Schulverwaltungsgesetzes 

(SchVG) 

Artikel 3 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 9 

Artikel 10 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 13 

Artikel 14 

Artikel 15 

Artikel 16 
Artikel 17 
Artikel 18 
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Änderung des Schulmitwirkungsgesetzes 
(SchMG) 
Änderung des Schulordnungsgesetzes 
(SchOG) 
Änderung des L,ehrerausbildungsgesetzes 
(LABG) 
Änderung der Verordnung über den Bil
dungsgang in der Grundschule (AO-GS) 
Änderung der Ausbildungsordnung Sekun
darstufe I (AO-SI) 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung Berufskolleg (APO-BK) 
Änderung der Verordnung über die zur Ver
arbeitung zugelassenen Daten von Schüle
rinnen, Schülern und Erziehungsberechtig
ten (VO-DV 1) 
Änderung der Verordnung über die zur Ver
arbeitung zugelassenen Daten der Lehrerin
nen und Lehrer (VO-DV II) 

Änderung der Verordnung über die Zulas
sung der regelmäßigen Datenübermittlung 
von Meldebehörd,en an andere Behörden 
oder sonstige öffentliche Stellen (MeldDÜV) 
Änderung der Schü.lerfahrkostenverordnung 
(SchfkVO) 
Änderung der Verordnung über die 
Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil 
nach § 3 Abs. 1 Lernmittelfreiheitsgesetz 
(VOzLFG) 
Änderung des Gesetzes über Tageseinrich
tungen für Kinder (GTK) 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungs
rang 
Übergangsvorschrift 
Befristung von Vorschriften 
In-Kraft-Treten 

Artikel 1 
Änderung des Schulpflichtgesetzes 

Das Gesetz über die Schulpflicht im Lande Nordrhein
Westfalen (Schulpflichtgesetz - SchpflG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Februar 1980 (GV NRW. 
S. 164), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999 
(GV NRW. S. 408), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

a) ,,(3) Bei der Anmeldung stellt die Schule fest, ob die 
Kinder die deutsche Sprache hinreichend beherr
schen, um am Unterricht teilnehmen zu können. 
Kinder, die nicht über diese erforderlichen Sprach
kenntnisse verfügen, kann die Schule zum Besuch 
eines vorschulischen Sprachförderkurses verpflich
ten, soweit sie nicht bereits in einer Tageseinrich
tung für Kinder entsprechend gefördert werden." 

b) ,,(4) Die Erziehungsberechtigten, deren Kinder das 
vierte Lebensjahr vollendet haben, lädt der Schul
träger gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern 
der Tageseinrichtungen für Kinder und der Grund
schulen zu einer Informationsveranstaltung ein, in 
der die Erziehungsberechtigten über vorschulische 
Fördermöglichkeiten beratE·n \Verden sollen." 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen 
gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückge
stellt werden. Die Entscheidung trifft die Schullei
terin oder der Schulleiter auf der Grundlage eines 
Gutachtens des Gesundheitsamtes. Die Erziehungs
berechtigten sind anzuhören." 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
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Artikel 2 

Änderung des Schulvenrnltungsgesetzes 
Das Schulverwaltungsgesetz (SchVG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 18. Januar 1985 (GV NRW. 
S. 155, ber. S. 447), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 
Mai 2000 (GV NRW. S. 462, ber. 2001 S. 29). wird wie 
folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 
,.Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangsphase 
geführt, in der die Schülerinnen und Schüler jahr
gangsübergreifend in Gruppen unterrichtet werden 
sollen." 

2. Dem§ 5b wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Der Schulträger kann mit Trägern der öffent
lichen und der freien Jugendhilfe und anderen Ein
richtungen. die Bildung und Erziehung fördern, eine 
weitergehende Zusammenarbeit vereinbaren, um 
außerunterrichtliche Angebote an Grundschulen vor
zuhalten (Offene Ganztagsschule). Dabei soll auch die 
Bildung gemeinsamer Steuergruppen vorgesehen wer
den. Die Einbeziehung einer Schule bedarf der 
Zustimmung der Schulkonferenz." 

3. Nach§ 5b wird folgender§ 5c eingefügt: 

,,§ 5c 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

(1) Schulen und Schulaufsichtsbehörden sind zur kon
tinuierlichen Entwicklung und Sicherung der Qualität 
schulischer Arbeit verpflichtet. Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung erstrecken sich auf die 
gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. 

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 
Lehrer sind verpflichtet. sich nach Maßgabe entspre
chender Vorgaben der Schulaufsichtsbehörden an 
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitäts
sicherung zu beteiligen. Dies gilt insbesondere für die 
Beteiligung an Vergleichsuntersuchungen. die von der 
Schulaufsichtsbehörde oder in deren Auftrag von 
Dritten durchgeführt werden." 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Oberstadtdirektor" 
durch das Wort ,,Oberbürgermeister" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Oberkreisdirektor" 
durch das Wort „Landrat" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden das Wort „Oberstadtdi
rektors'· durch das Wort „Oberbürgermeisters" und 
das Wort „Oberkreisdirektors" durch das Wort 
,.Landrates" ersetzt. 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Schulreife 
oder für eine sonderpädagogische Förderung" 
durch die Wörter „Schulfähigkeit, für eine sonder
pädagogische Förderung. für Maßnahmen der Qua
litätsentwicklung und Qualitätssicherung gemäß 
§ 5c" ersetzt. 

b) ~ach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
,,(7) Die Schule kann Eltern volljähriger Schülerin
nen und Schüler über wichtige schulische Angele
genheiten wie die ~ichtversetzung, die Nichtzulas
sung oder das Nichtbestehen einer Abschlussprü
fung. den vorübergehenden Ausschluss vom "Gnter
richt über eine Woche hinaus, die Entlassung von 
der Schule oder deren Androhung und die Verwei
sung von allen öffentlichen Schulen oder deren 
Androhung und über sonstige schwerwiegende 
Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich 
beeinträchtigen, informieren. Dies gilt nicht für 
erwachsene berufserfahrene Schülerinnen und 
Schüler. Die Schülerinnen und Schüler sind über 
die erteilten Auskünfte in Kenntnis zu setzen." 

6. § 19a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „bei der Unter
richtsorganisation" ein Komma und die Wörter 
„für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung gemäß § 5c" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach den ·wörtern „Landesinstitut 
für Schule" die Wörter „und Weiterbildung" gestri
chen und die Wörter .,Landesinstitut für Interna
tionale Berufsbildung_,' durch die Wörter „Landes
institut für ciualifizierung" ersetzt. 

7. Nach§ 22 wird folgender§ 22a eingefügt: 

,,§ 22a 
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur 
Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer Kenntnisse 
und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an dienst
lichen Fortbildungsmaßnahmen auch in der unter
richtsfreien Zeit teilzunehmen. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf die 
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin." 
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Artikel 3 

Änderung des Schulmitwirkungsgesetzes 
Das Gesetz über die Mitwirkung im Schulwesen -

Schulmitwirkungsgesetz (SchMG) vom 13. Dezember 
1977 (GV. NRW. S. 448), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. November 2001 (GV. KRW. S. 811), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 ~r. 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt: 
,,4. zu Fragen der Erziehung." 

b) Nach Absatz 2 Nr. 21 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 22 angefügt: 

,,22. Abschluss von Bildungs- und Erziehungsver
einbarungen zwischen Schule, Schülerinnen 
und Schülern und Erziehungsberechtigten." 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

,,(6) Die Schulkonferenz kann als Teilkonferenz 
einen Vertrauensausschuss bilden oder eine Ver
trauensperson bestellen, die bei Konflikten vermit
teln und mit den Beteiligten einvernehmliche 
Lösungen herbeiführen soll." 

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

2. Dem§ 14 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Werden an einer Grundschule außerunterrichtli
che Angebote durch Zusammenarbeit mit Trägern der 
öffentlichen und der freien Jugendhilfe und anderen 
Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, 
vorgehalten (Offene Ganztagsschule), sind mit der 
Schule auch besondere Regelungen zur Mitwirkung 
der pädagogischen Betreuungskräfte der Koopera
tionspartner zu vereinbaren." 
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Artikel 4 

Änderung des Schulordnungsgesetzes 

Das Erste Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Schulordnungsgesetz -
SchOG) vom 8. April 1952 (GV. NRW. 1952 S. 61/GS. NRW. 
S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2002 (GV NRW S. 648), wird wie folgt geändert: 

§ 34 wird wie folgt geändert 

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
,,(2) Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religions
unterricht teilnehmen. nehmen am Fach Praktische 
Philosophie teil, soweit dieses Fach in der Ausbil
dungsordnung vorgesehen und an der Schule einge
richtet ist. In der gymnasialen Oberstufe besteht die 
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Verpflichtung, nach einer Befreiung vom Religions
unterricht das Fach Philosophie zu belegen." 
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Artikel 5 

Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 
Das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an 

öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz - LABG) 
vom 2. Juli 2002 (GV NRW. S. 325) wird wie folgt geän
dert: 

1. Dem § 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Daneben kann der Vorbereitungsdienst letztmalig 
beginnend am 15. September 2008 auch berufsbeglei
tend auf der Grundlage eines bestehenden Angestell
tenverhältnisses in einem öffentlich-rechtlichen Aus
bildungsverhältnis durchgeführt werden." 

2. Dem§ 18 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Absatz 3 gilt entsprechend für den berufsbeglei
tenden Vorbereitungsdienst gemäß § 3 Abs. 4." 

3. § 20 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,,(5) Das Ministerium kann eine für ein Lehramt 
geeignete Abschlussprüfung einer Fachhochschule 
oder eines entsprechenden Studienganges an einer 
Gesamthochschule als Teil einer Ersten Staatsprü
fung für ein in§ 5 Abs. 1 genanntes Lehramt aner
kennen. Bis zum 31. Dezember 2008 kann das 
Ministerium eine derartige Abschlussprüfung als 
Erste Staatsprüfung für ein Lehramt gemäß § 5 
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 4 anerkennen. Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert: 
In den I\~ummern 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„gemäß den Absätzen 1 bis 4" durch die Angabe 
,,gemäß den Absätzen 1 bis 5" ersetzt. 

4. Die§§ 21 und 23 werden aufgehoben. 

5. Dem§ 28 ·wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) In einer Schulform, die teilweise der Sekundar
stufe I und teilweise der Sekundarstufe II zuzuordnen 
ist, werden Lehrerinnen und Lehrer mit unterschied
lichen Lehramtsbefähigungen vorrangig nach dem 
Erfordernis einer langfristigen Deckung des fächer
spezifische:'.l Unterrichtsbedarfs sowie nach dem 
Erfordernis der Bildungsziele verwendet." 

6. § 29 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Lan
des Nordrhein-Westfalen." 
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Artikel 6 

Änderung der Verordnung 
über den Bildungsgang in der Grundschule 

Die Verordnung über den Bildungsgang in der Grund
schule (Ausbildungsordnung gemäß § 26b Sch VG - AO
GS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
November 199ß (GV NRW. S. 4 78), zuletzt geändert durch 
Verordnung vo:n 31. Januar 2003 (GV NRW. S. 56), wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 10 folgende 
Angabe eingefügt: 

,,§ 10a Lern-- und Förderempfehlung". 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 
Dauer und Gliederung 

(1) Der Bild1.;.ngsgang in der Grundschule dauert in der 
Regel vier Ja.hre. 

(2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangs
phase geführt, in der die Schülerinnen und Schüler in 
der Regel jahrgangsübergreifend in Gruppen unter
richtet werden. Eine Schule kann mit Zustimmung der 
Schulkonferenz eine andere Organisationsform wäh
len, die individuelle Förderung ebenso ermöglicht. Die 
Schuleingangsphase dauert in der Regel zwei Jahre. 
Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren 
durchlaufen werden. Die Höchstverweildauer in der 
Schuleingangsphase ist auf drei Jahre begrenzt. Der 
Besuch des dritten Jahres wird nicht auf die Dauer der 
Schulpflicht angerechnet. 

(3) Die Klassen 3 und 4 sind aufsteigend gegliedert. Sie 
können mit Zustimmung der Schulkonferenz auf der 
Grundlage eines pädagogischen Konzeptes mit der 
Schuleingangsphase verbu:'.lden und jahrgangsüber
greifend geführt werden. § 16a Abs. 4 Satz 1 SchOG 
bleibt unberührt." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach der Angabe,,§ 4 ASchO" 
folgende Wörter eingefügt: 

„ von den Erziehungsberechtigten bis spätestens 
zum 15. November des Jahres, das dem Beginn der 
Schulpflicht vorausgeht, zum Besuch der Grund
schule". 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Im Rahmen des Anmeldeverfahrens stellt die 
Schule fest, ob die Kincer die deutsche Sprache 
hinreichend beherrschen, um am Unterricht teil
nehmen zu können. Kinder. die nicht über diese 
erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen. kann 
die Schule zum Besuch eines vorschulischen 
Sprachförderkurses verpflichten, soweit sie nicht 
bereits in einer Tageseinrichtung für Kinder ent
sprechend gefördert werden." 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung ,,(l)" wird gestrichen und 
hinter dem Wort „erhebliche" das Wort „gesund
heitliche" eingefügt. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

5. § 5 wird aufgehoben. 

6. Nach§ 10 wird folgender§ 10a eingefügt: 

,,§ 10a 
Lern- und Förderempfehlung 

Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung gefährdet 
ist, und ihre Erziehungsberechtigten erhalten zum 
Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern- und 
Förderempfehlung. Dasselbe gilt im Falle der Nicht
versetzung zum Ende des Schuljahres.•' 

7. § 11 wird vvie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

„Der Übergang in die Klassen 3, 4 und 5 e:r;:folgt 
jeweils durch Versetzungsentscheidung. Der Uber
gang vom ersten Schulbesuchsjahr in das zweite 
Schulbesuchsjahr erfolgt ohne Versetzungsent
scheidung. Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Eine Versetzung vom ersten Schulbesuchsjahr 
in die Klasse 3 kann die Versetzungskonferenz nach 
Anhörung der Erziehungsberechtigten ausspre
chen, wenn sie auf Grund der Leistungen und der 
Gesamtentwicklung einer Schülerin oder eines 
Schülers die Eignung für die Klasse 3 feststellt. Den 
Verbleib in der Schuleingangsphase für ein drittes 
Jahr beschließt die Versetzungskonferenz nach 
Anhörung der Erziehungsberechtigten, wenn sie 
auf Grund der Leistungen und der Gesamtentwick
lung einer Schülerin oder eines Schülers die Eig
nung für die Klasse 3 nicht feststellen kann." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 
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8. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 
b) Die bisherigen Absätze 4, 5, 6 und 7 werden 

Absätze 3, 4, 5 und 6. 
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Artikel 7 

Änderung der Ausbildungsordnung 
Sekundarstufe I 

Die Verordnung über die Ausbildung in der Sekundar
stufe I (Ausbildungsordnung Sekundarstufe I - AO-S I) 
vom 21. Oktober 1998 (GV. NRW. S. 632), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Februar 2001 (GV. NRW. 
S. 66), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 8 folgende 
Angabe eingefügt: 

,,§ 8 a Lern- und Förderempfehlung". 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Schulhalbjah
res" durch das Wort ,.Schuljahres" ersetzt. 

b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Liegen die Voraussetzungen von Satz 1 nicht vor, 
werden nicht versetzte Schülerinnen und Schüler 
probeweise in die nächsthöhere Klasse aufgenom
men. Bis spätestens in der 12. Unterrichtswoche 
entscheidet die Versetzungskonferenz der aufneh
menden Schule. in welcher Klasse die Schullauf
bahn fortgesetzt wird." 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Für nicht versetzte Schülerinnen und Schüler, 
die in die Gesamtschule übergehen, gilt Absatz 3 
entsprechend." 

3. § 6 Abs. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,Am Ende ihres Bildungsgangs in der Sekundar
stufe I legen die Schülerinnen und Schüler eine 
Sprachprüfung auf der Anspruchsebene des ange
strebten Abschlusses ab." 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

4. Dem§ 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,Schülerinnen und Schüler erhalten eine Lernbe
reichsnote, wenn nach Maßgabe dieser Ausbil
dungsordnung ein Lernbereich integriert unterrich
tet wird." 

5. Nach§ 8 wird folgender§ Sa eingefügt: 

„8a 
Lern- und Förderempfehlung 

Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung gefähr
det ist, und ihre Erziehungsberechtigten erhalten 
zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle 
Lern- und Förderempfehlung. Dasselbe gilt im Falle 
der Nichtversetzung zum Ende des Schuljahres." 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

,,(2) Zum Ende der Klasse 7 werden die Erzie
hungsberechtigten über die Lernentwicklung 
ihres Kindes informiert sowie darüber, dass 
Schulformwechsel nur gemäß § 5 möglich sind." 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Der Lernbereich Naturwissenschaften wird in 
den Klassen 5 und 6 integriert unterrichtet. In den 

Klassen 7 und 8 kann der Lernbereich Naturwis
senschaften integriert unterrichtet werden." 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Absätze 4 
bis 7. 

8. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Der Lernbereich Naturwissenschaften wird in 
den Klassen 5 und 6 integriert unterrichtet. In den 
Klassen 7 und 8 kann der Lernbereich Natunvis
senschaften integriert unterrichtet werden." 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden Absätze 4 
bis 8. 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Der Lernbereich Natunvissenschaften wird in 
den Klassen 5 und 6 integriert unterrichtet. In den 
Klassen 7 und 8 kann der Lernbereich Naturwis
senschaften integriert unterrichtet werden." 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 4 
bis 6. 

10. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Der Lernbereich Natunvissenschaften wird in 
den Klassen 5 und 6 integriert unterrichtet. In den 
Klassen 7 und 8 kann der Lernbereich Natunvis
senschaften integriert unterrichtet werden." 

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 
bis 7. 

11. In den Anlagen 1 bis 4 wird jeweils nach dem Wort 
„Religionslehre" eine Fußnote mit dem folgenden 
Inhalt angefügt: 
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** Für Schülerinnen und Schüler. die nicht am 
Religionsunterricht teilnehmen, kann in den 
Klassen 9 und 10 bei Vorliegen der personellen 
und sächlichen Voraussetzungen das Fach Prak
tische Philosophie eingerichtet werden. Freige
stellt sind muslimische Schülerinnen und Schü
ler, die an einer islamischen Untenveisung teil
nehmen." 

Artikel 8 
Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
in den Bildungsgängen des Berufskollegs 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in 
den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs
und Prüfungsordnung Berufskollegs - APO-BK) vom 26. 
Mai 1999 (GV. NRW. S. 240, ber. 2000 S. 563, 2001 S. 766), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Mai 2002 (GV. 
NRW. S. 172) wird wie folgt geändert: 

In den Anlagen A 4, A 5, B 1 bis B 4, C 1, C 2 und C 7 
wird jeweils nach dem Wort „Religionslehre" eine Fuß
note *) und in den Anlagen C 3 bis C 6, C 9 und C 10 
jeweils nach dem Wort „Religionslehre" eine Fußnote * *) 
mit dem folgenden Inhalt angefügt: 

,,Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religions
unterricht teilnehmen, kann bei Vorliegen der personel
len und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische 
Philosophie eingerichtet werden." 
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Artikel 9 

Änderung der Verordnung 
über die zur Verarbeitung zugelassenen 

Daten von Schülerinnen, Schülern 
und Erziehungsberechtigten 

Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelasse
nen Daten von Schülerinnen, Schülern und Erziehungs
berechtigten (VO-DV I) vom 24. März 1995 (GV. NRW 

1 
1 
1 
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S. 356), geändert durch Verordnung vom 18. Mai 2002 
(GV NRW. S. 172), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 19 Abs. 1 
Satz 1 Scl:.VG" durch die Angabe .,§ 19 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 3 in Verbindung mit§ 5c SchVG" ersetzt. 

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abschnitt B wird folgende Nummer 5 ange
fügt: 
,,5. Ergebnis von Lernstandserhebungen und Ver

gleiehsarbeiten gemäß§§ 5c, 19 Abs. 3 SchVG". 

b) In Abschnitt C wird in Abschnitt I folgende ~um
mer 4 angefügt: 

223 

„4. Ergebnis der Sprachfeststellung gemäß § 3 
Abs. 3 SchpflG". 

Artikel 10 
Änderung der Verordnung 

über die zur Verarbeitung zugelassenen 
Daten von Lehrerinnen und Lehrern 

Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelasse
nen Daten von Lehrerinnen und Lehrern (VO-DV II) vom 
22. Juli 1996 •'.GV. NRW S. 310) wird wie folgt geändert: 

Anlage 1 (Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen), 
Nr. 2 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 

„Beantwortung von Anfragen und Erhebungen der 
Schulaufsichtsbehörden sowie anderer Behörden aus 
dem Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Minis
teriums einschließlich der Durchführung von Maßnah
men der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
gemäß§§ 5c, 19a SchVG." 
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Artikel 11 

Änderung der Verordnung 
über die Zulassung der regelmäßigen 

Datenübermittlung von Meldebehörden 
an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 

Die Verordnung über die Zulassung der regelmäßigen 
Datenübermittlung von Meldebehörden an andere 
Behörden oder sonstige öffentliche Stelle~ (Meldedaten
übermittlungsverordnung NRW - MeldDUV NRW) vom 
16. September 1997 (GV NRW S. 366), geändert durch 
Verordnung vom 18. Dezember 2000 (GV. NRW. 2001 
S. 21), wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Zur Durchführung der BeraJung über vorschuli
sche Fördermöglichkeiten und zur Uberwachung der all
gemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht dürfen 
die Meldebehörden der für die Schulverwaltung zustän
digen Stelle p-2rsonenbezogene Daten übermitteln, und 
zwar 

1. mit dem Zeitpunkt der Vollendung des vierten Lebens
jahres von den Kindern, deren Erziehungsberechtigte 
gemäß § 3 Abs. 4 SchpflG über vorschulische Förder
möglichkeit,2n beraten werden sollen, 

2. bei der Anmeldung von Kindern nach Nummer 1 
sowie von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben." 

223 
Artikel 12 
Änderung 

der Schülerfahrkostenverordnung 

Die Verordnung zur Ausführung des § 7 Schulfinanzge
setz (Schülerfahrkostenverordnung - SchfkVO -) vom 24. 
März 1980 (GV NRW S. 468), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. September 2001 (GV NRW S. 708), wird 
·wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

,,(8) Für Kinder in einem Sonderschulkindergarten gilt 
Absatz 3 entsprechend." 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden hinter dem Wort „Sonderschu
len" das Komma und die Wörter .. des Schulkinder-
gartens" gestrichen. · 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden hinter dem Wort 
„Sonderschule" das Komma und die Wörter .. des 
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Schulkindergartens" gestrichen. ,, 

Artikel 13 
Änderung der Verordnung 

über die Durchschnittsbeträge und 
den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 

Lernmi ttelfreiheitsgesetz 

Die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und 
den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 Lernmittelfreiheitsgesetz 
(VOzLFG) vom 24. März 1982 (GV NRW. S. 166), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. April 1989 (GV 
NRW. S. 231) wird wie folgt geändert: 

In§ 2 Nr. 1 wird die Angabe ,,Schulkindergarten bis zu 
24 €" gestrichen. 
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Artikel 14 

Änderung des Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder 

Das Zweite Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur 
Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes (Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK) vom 29. Okt
ober 1991 (GV NRW. S. 380), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. September 2001 (GV NRW. S. 708), wird 
wie folgt geändert: 

Dem § 10 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
können ihre Verpflichtung nach § 24 SGB VIII, für Kin
der im schulpflichtigen Alter nach Bedarf Plätze in 
Tageseinrichtungen vorzuhalten, auch durch entspre
chende Angebote an Grundschulen erfüllen. Hierbei sol
len sie mit den freien Trägern der Jugendhilfe zusammen
wirken." 

Artikel 15 
Rückkehr 

zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 6 bis 13 beruhenden Teile der dort 
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der 
jeweils einschlägigen Ermächti.~ungen durch Rechtsver
ordnung geändert werden. 

Artikel 16 
Übergangsvorschrift 

Die Schulkindergärten werc_en zum 1. August 2005 
aufgelöst. 

Artikel 17 
Befristung von Vorschriften 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes treten fünf Jahre 
nach ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden von einer Befris
tung ausgenommen: Artikel 2 Nr. 4 und Nr. 6 Buchstabe 
b), Artikel 5 Nr. 6, Artikel 15 und Artikel 16. 

Artikel 18 
In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Zum 1. August 2004 treten in Kraft: 

Artikel 1 Nr. 2, Artikel 6 Nr. 4, 5 und 8. 
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(3) Zum 1. August 2005 treten in Kraft: 

a) Artikel 2 )Tr. 1. Artikel 6 Nr. 2 und 7, Artikel 12 und 
Artikel 13 mit der Maßgabe. dass nach \\'ahl der 
Schule die Klassen 1 und 2 bereits vorher als Schul
eingangsphase geführt werden können: 

b) Artikel 7 Xr. 7. 8. 9 und 10 mit der Maßgabe. d:J.ss nach 
Wahl der Schule der Lernbereich Natunvissemchaften 
in den Klassen 5 und 6 bereits vor diesem Zeitpunkt 
integriert unterrichtet werden kann. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2003 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Kordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Peer S t ein b r ü c k 

Die :11inisterin 
für Schule, Jugend und Kinder 

Ute Schäfer 

- GV l\RW. 2003 S. 413. 
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